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Kind hat, so finden die Vorschriften
der §§ 1669 bis 1671 Anwendung.

Achter Titel.

Annahme an Kindesstaat ). .

1741.  Wer keine ehelichen Ab-
kömmlinge hat, kann durch

Vertrag mit einem Anderen diesen
an Kindesstatt annehmen. Der Ver-

trag bedarf der Bestätigung durch
das zuständige Gericht.

1742. Die Annahme an Kin-
desstatt kann nicht un-

ter einer Bedingung oder einer Zeit-

bestimmung erfolgen.

1743.  Das Vorhandensein
 eines angenommenen

Kindes steht einer weiteren An—

nahme an Kindesstatt nicht ent—

gegen.

1744.   Der Annehmende muß
das fünfzigste Lebens-

jahr vollendet haben und minde-

stens gachtzehn Jahre älter sein alsdasKind.

17 45.  Von den Erfordernissen
des § 1744 kann Be-

freiung bewilligt werden, von der
Vollendung des fünfzigsten Lebens-
jahres jedoch nur, wenn der An-

nehmende volljährig ist.
Die Bewilligung steht dem Bun-

desstaate ) zu, dem der Anneh-
mende angehört;
mende ein Deutscher, der keinem

Bundesstaat angehört, so steht die
Bewilligung dem Reichskanzler zu.

Ueber die Ertheilung der einem

1) Uebergangsbestimmungen s. S. 209
2) Bundesstaat S. 5.
3) E. 141 mit Anm.

ist der Anneh-

Bundesstaate!) zustehenden Vewil
ligung hat die Landesregierung zu
bestimmen.

1746.  Wer verhetrathet ist, kann nur mit Einwil-

ligung seines Ehegatten an Kin-
desstatt annehmen oder angenom-
men werden.

Die Einwilligung ist nicht er-
sorderlich, wenn der Ehegatte zur

Abgabe einer Erklärung dauernd
außer Stande oder sein Aufenthalt

dauernd unbekannt ist.

1747.  Ein eheliches Kind kann
bis zur Vollendung des

einundzwanzigsten Lebensjahrs nur
mit Einwilligung der Eltern, ein
neheliches Kind kann bis zum

gleichen Lebensalter nur mit Ein-

willigung der Mutter an Kindes-

statt angenommen werden. Die

Vorschrift des § 1746 Abs. 2 fin-
det entsprechende Anwendung.

1748.Die Einwilligung der
 in den §§ 1746, 1747

bezeichneten Personen hat dem An-
nehmenden oder dem Kinde oder dem
für die Bestätigung des Annahme-
vertrags zuständigen Gerichte gegen-
über zu erfolgen; sie ist unwider-

ruflich.
Die Einwilligung kann nicht

durch einen Vertreter ertheilt wer-

den. Ist der Einwilligende in der

Geschäftsfähigkeit beschränkt, so be-
darf er nicht der Zustimmung seines
gesetzlichen Vertreters.

Die Einwilligungserklärung be-

darf der gerichtlichen oder notariellen
Beurkundung ).
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1749 Als gemeinschaftliches
 Kind kann ein Kind

nur von einem Ehepaar angenom-
men werden.

Ein angenommenes Kind kann,
solange das durch die Annahme be-
gründete Rechtsverhältniß besteht,
nur von dem Ehegatten des Anneh-

menden an Kindesstatt angenommen
werden.

1750. Der Annahmevertragkann nicht durch einen
Vertreter geschlossen werden. Hat
das Kind nicht das vierzehnte Le-
bensjahr vollendet, so kann sein ge-
setzlicher Vertreter den Vertrag mit

Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts schließen.

Der Annahmevertrag muß bei

gleichzeitiger Anwesenheit beider
Theile vor Gericht oder vor einem

Notar geschlossen werden. #
1751.  Ist der Annehmende inder Geschäftsfähigkeit be-
schränkt, so bedarf er zur Eingehung
des Vertrags, außer der Zustimm-
ung seines gesetzlichen Vertreters,
der Genehmigung des Vormund-

schaftsgerichts.
Das Gleiche gilt für das Kind,

wenn es in der Geschäftssähigkeit

beschränkt ist.

1752 (Willein Vormundseinen Mündel an Kindesstatt

annehmen, so soll das Vormund-
schaftsgericht die Genehmigung nicht
ertheilen, solange der Vormund im

Amte ist. Will Jemand seinen
früheren Mündel an Kindesstatt an-

nehmen, so soll dasVormundschafts-
gericht die Genehmigung nicht er-
theilen, bevor er über seine Ver-

waltung Rechnung gelegt und das

Vorhandensein des Mündelvermö-

gens nachgewiesen hat.
Das Gleiche gilt, wenn ein zur Ver-

mögensverwaltung bestellter Pfle-
ger seinen Pflegling oder seinen frü-
heren Pflegling an Kindesstatt an-

nehmen will.

17  Die Bestätigung des
Annahmevertrags kann

nicht nach dem Tode des Kindes

erfolgen.
Nach dem Tode des Annehmen-

den ist die Bestätigung nur zuläs-
sig, wenn der Annehmende oder

das Kind den Antrag auf Bestä-
tigung bei dem zuständigen Gericht

eingereicht oder bei oder nach der
gerichtlichen oder notariellen Be-

urkundung des Vertrags das Ge-
richt oder den Notar mit der Ein-

reichung betraut hat.

Die nach dem Tode des Anneh-

menden erfolgte Bestätigung hat die
gleiche Wirkung, wie wenn sie vor

dem Tode erfolgt wäre.

1753.  Die Annahme an Kin- desstatt tritt mit der

Bestätigung in Kraft. Die Vertrag—
schließenden sind schon vor der Be—

stätigung gebunden.
Die Bestätigung ist nur zu ver—

sagen, wenn ein gesetzliches Erfor-
derniß der Annahme an Kindesstatt

fehlt. Wird die Bestätigung end-
gültig versagt, so verliert der Ver-
trag seine Kraft.

1754. Ist der Annahmever= trag oder die Einwillig-
ung einer der in den §§ 1746, 1747

bezeichneten Personen anfechtbar, so
gelten für die Anfechtung und für
die Bestätigung des anfechtbaren
Rechtsgeschäfts die Vorschriften des

19*
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§ 1748 Abs. 2, des § 1750 Abs. 1
und des § 1751.

1756 Auf die Wirksamkeit der
· Annahme an Kindesstatt

ist es ohne Einfluß, wenn bei der

Bestätigung des Annahmevertrags
mit Unrecht angenommen worden ist,
daß eine der in den §§ 1746, 1747

bezeichneten Personen zur Abgabe
einer Erklärung dauernd außer
Stande oder ihr Aufenthalt dauernd
unbekannt sei.

1757.  Durch die Annahme an
Kindesstatt erlangt das

findet die Vorschrift des § 1640 Abs. 2 Satz 1 Anwendung.

Kind die rechtliche Stellung eines
ehelichen Kindes des Annehmenden.

Wird von einem Ehepaar gemein-

schaftlich ein Kind angenommen oder
nimmt ein Chegatte ein Kind des

anderen Ehegatten an, so erlangt
das Kind die rechtliche Stellung eines

gemeinschaftlichen ehelichen Kindes
der Ehegatten.

1758.  Das Kind erhält den
Familiennamen des

Annehmenden. Wird das Kind von

einer Frau angenommen, diein Folge
ihrer Verheirathung einen anderen
Namen führt, so erhält es den Fa-
miliennamen, den die Frau vor der
Verheirathung geführt hat. In den!
Fällen des § 1757 Abs. 2 erhält
das Kind den Familiennamen des
Mannes.

Das Kind darf dem neuen Namen

seinen früheren Familiennamen hin-
zufügen, sofern nicht in dem Annah-
mevertrag ein Anderes bestimmt ist.

1750.  Durch die Annahme an
 Kindesstatt wird ein

Erbrecht für den Annehmenden nicht
begründet.

 ten des Annehmenden.

Der Annehmende hat1760.

Kindes, soweit es auf Grund der
elterlichen Gewalt seiner Verwalt-

ung unterliegt, auf seine Kosten ein
Verzeichniß aufzunehmen und dem
Vormundschaftsgericht einzureichen;
er hat das Verzeichniß mit der Ver-

sicherung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit zu versehen. Ist das ein-
gereichte Verzeichniß ungenügend, so

1640

Abs. 2 Satz 1 Anwendung.

Erfüllt der Annehmende die ihm
nach Abs. 1 obliegende Verpflichtung
nicht, so kann ihm das Vormund-

schaftsgericht die Vermögensverwalt-
ung entziehen. Die Entziehung kann
jederzeit wiederaufgehoben werden.

1761. Will der Annehmende
eine Ehe eingehen, wäh-

rend er die elterliche Gewalt über

das Kind hat, so finden die Vor-
schriften der §§ 1669 bis 1671 An-

wendung.

1762.  Die Wirkungen der An-
 nahme an Kindesstatt

erstrecken sich auf die Abkömmlinge
des Kindes. Auf einen zur Zeit des

Vertragsabschlusses schon vorhande-
nen Abkömmling und dessen später

geborene Abkömmlinge erstrecken sich
die Wirkungen nur, wenn der Ver-

trag auch mit dem schon vorhandenen

Abkömmlinge geschlossen wird.

1763. Die Wirkungen der An-
 nahme an Kindesstatt

erstrecken sich nicht auf die Verwand-
Der Ehe-

gatte des Annehmenden wird nicht
mit dem Kinde, der Ehegatte des
Kindes wird nicht mit dem An-

nehmenden verschwägert.

1764. Die Rechte und Pflich-
ten, die sich aus dem

über das Vermögen des Verwandtschaftsverhältnisse zwischen
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dem Kinde und seinen Verwandten

ergeben, werden durch die Annahme
an Kindesstatt nicht berührt, soweit!

nicht das Gesetz ein Anderes vor-
schreibt.
1765. Mit der Annahme an
 Kindesstatt verlieren

die leiblichen Eltern die elterliche
Gewalt über das Kind, die unehe-
liche Mutter das Recht und die
Pflicht, für die Person des Kindes
zu sorgen.

Hat der Vater oder die Mutter

dem Kinde Unterhalt zu gewähren,
so treten das Recht und die Pflicht,

für die Person des Kindes zu sorgen,
wieder ein, wenn die elterliche Ge-

walt des Annehmenden endigt oder
wenn sie wegen Geschäftsunfähigkeit
des Annehmenden oder nach§ 1677
ruht. Das Recht zur Vertretung
des Kindes tritt nicht wieder ein.

1766. Der Annehmende ist dem Kinde und den-

jenigen Abkömmlingen des Kindes,
auf welche sich die Wirkungen der
Annahme erstrecken, vor den leib—

lichen Verwandten des Kindes zur

Gewährung des Unterhalts ver—

pflichtet.
Der Annehmende steht im Falle

des§ 1611 Abs. 2 den leiblichen
Verwandten der aufsteigenden Linie

gleich.

1767. In dem Annahmever=
trage kann die Nutznieß-

ung des Annehmenden an dem Ver-
mögen des Kindes, sowie das Erb-
recht des Kindes dem Annehmenden

gegenüber ausgeschlossen werden.
Im Uebrigen können die Wirk-

ungen der Annahme an Kindesstatt

in dem Annahmovertrage nicht ge-
ändert werden.

1768.   Das durch die Annahme
an Kindesstatt begrün-

dete Rechtsverhältniß kann wieder-

aufgehoben werden. Die Aufhebung
kann nicht unter einer Bedingung
oder einer Zeitbestimmung erfolgen.

Die Aufhebung erfolgt durch Ver-
trag zwischen dem Annehmenden,
dem Kinde und denjenigen Abkömm-

lingen des Kindes, auf welche sich
die Wirkungen der Annahme er-

strecken.
Hat ein Ehepaar gemeinschaftlich

ein Kind angenommen oder hat ein

Ehegatte ein Kind des anderen Ehe-
gatten angenommen, so ist zu der

Aufhebung die Mitwirkung beider
Ehegatten erforderlich.

1769. Nach dem Tode desKindes können die üb-

rigen Betheiligten das zwischen ihnen
bestehende Rechtsverhältniß durch

Vertrag aufheben. Das Gleiche gilt
in den Fällen des § 1757 Abs.2

nach dem Tode eines der Ehegatten.
1770. Die für die Annahme

 an Kindesstatt geltenden

Vorschriften des § 1741 Satz 2 und
der §§ 1750., 1751, 1753 bis 1755
gelten auch für die Aufhebung.

1771.  Schließen Personen, die
 durch Annahme an Kin-

desstatt verbunden sind, der Vor-
schrift des § 1311 zuwider eine Ehe,

so tritt mit der Eheschließung die

Aufhebung des durch die Annahme
zwischen ihnen begründeten Rechts-
verhältnisses ein.

Ist die Ehe nichtig, so wird, wenn
dem einen Ehegatten die elierliche
Gewalt über den andern zusteht,
diese mit der Eheschließung verwirkt.
Die Verwirkung tritt nicht ein, wenn

die Nichtigkeit der Ehe auf einem
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Formmangel beruht und die Ehe sich die Aufhebung erstreckt, das
nicht in das Heirathsregister einge= Recht, den Familiennamen des An-

tragen worden ist. nehmenden zu führen. Diese Vor-

1772. Mit der Aufhebung der schrift findet in den Fällen des § 1757
 Annahme anKindesstatt Abs. 2 keine Anwendung, wenn die

verlieren das Kind und diejenigen Aufhebung nach dem Tode eines der
Abkömmlinge des Kindes, auf welche Ehegatten erfolgt.

Dritter Abschnitt.

Vormundschaft ))).

Erster Titel. 1774. Das Vormundschaftsge-
 richt hat die Vormund-

Vormundschaft über Minder- schaft von Amtswegen anzuordnen).

jährige. 1775.  Das Vormundschaftsge-
  richt soll, sofern nicht be-

I. Anordnung der Vormundschaft. sondere Gründe für die Bestellung

1773. Ein Minderjähriger er= mehrerer Vormünder vorliegen, für
hält einen Vormund,denMündelund, wenn mehrere

wenn er nicht unter elterlicher Ge-Geschwister zu bevormunden sind,

walt steht oder weun die Eltern weder für alle Mündel nur einen Vormund

in den die Person noch in den das bestellen.

Vermögen betreffenden Angelegen- 1776. Als Vormünder sind in
heiten zur Vertretung des Minder- nachstehender Reihen-
jährigen berechtigt sind. folge berufen?:

Ein Minderjähriger erhält einen, 1. wer von dem Vater des Mün-

Vormund auch dann, wenn sein Fa- dels als Vormund benannt ist;
milienstand nicht zu ermitteln ist. 2. wer von der ehelichen Mutter

 ) Uebergangsbestimmungen hinsichtlich der bestehenden Vormundschaften

 ) Bedeutung der Vormundschaft in strafrechtlicher Hinsicht: Untreue des
Vormunds StrGB. § 266, Unzucht StrGB.§ 174, Kuppelei § 181, Betrug
gegen Vormünder § 263, Diebstahl gegen diese § 247. Unsähigkeit derjenigen,
die die bürgerlichen Ehrenrechte verloren StrGB. § 34 Nr. 6 nach der Fassung
des S. Art. 34 ] und BGB. § 1781 Nr. 4; -Recht der Strafantragstellung
bei Verletzung des Mündels § 65 des StrGB. nach der Fassung des S.

Art. 34 III; wegen Zwangserziehung eines Mindersährigen s. nun unter Streich-
ung des § 55 Abs. 2 des StrGB. (nach S. Art. 34 II) den nunmehrigen Art.
135 d. S. z.BGB. mit Anm. und vgl. 1666. — Ueber Anstaltsbeamte als
Vormünder S. 136.

3) Vormundschaft über Ausländer S. 28.

s. S. 136                                                                                                                                          Wegen der Vormundschaft über Pfleglinge staatlicher Erziehungsanstalten

) Diesen Personen 1—4 kann unter Umständen ein Anstaltsbeamter vor-
gehen, s. S. 136 Nr. 3.
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